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§ 37 InvFG 2011 Osterreichische
Verwaltungsgesellschaften in

Mitgliedstaaten

InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1))ede Verwaltungsgesellschaft gemaR § 5 Abs. 1, die eine Zweigstelle im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats errichten mdchte, hat dies zuvor der FMA schriftlich anzuzeigen und dabei folgende Angaben zu
Ubermitteln:

1. 1.Den Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Errichtung einer Zweigstelle geplant ist;

2. 2.den Geschaftsplan, in dem die geplanten Tatigkeiten und Dienstleistungen gemaR8 5 Abs. 2 und die
Organisationsstruktur der Zweigstelle angegeben sind und der eine Beschreibung des Risikomanagement-
Verfahrens umfasst, das von der Verwaltungsgesellschaft eingerichtet wurde und der ferner eine
Beschreibung der Verfahren und Vereinbarungen gemaR § 11 Abs. 3 und 4 sowie § 141 Abs. 1 zu beinhalten
hat;

3. 3.die Anschrift, unter der im Aufnahmemitgliedstaat der Verwaltungsgesellschaft Unterlagen angefordert
werden kdnnen;

4. 4.die Namen der Geschadftsleiter der Zweigstelle.

2. (2)Sofern die FMA in Anbetracht der beabsichtigten Tatigkeit keine begriindeten Zweifel an der Angemessenheit
der Verwaltungsstruktur oder der Angemessenheit der Finanzlage der betreffenden Verwaltungsgesellschaft hat,
hat sie innerhalb von zwei Monaten nach Eingang samtlicher Angaben gemaR Abs. 1 diese, sowie sofern die
Verwaltungsgesellschaft die Tatigkeit der kollektiven Portfolioverwaltung gemal3 8 5 Abs. 2 Z 1 lit. a ausiben
mochte, eine Bescheinigung Uber die Konzession der Verwaltungsgesellschaft gemal? der Richtlinie 2009/65/EG
sowie eine Beschreibung des Umfangs der Konzession und gegebenenfalls Einzelheiten in Bezug auf
Beschrankungen der Arten von OGAW, fur deren Verwaltung die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung erhalten
hat, den zustandigen Behdrden des Aufnahmemitgliedstaats der Verwaltungsgesellschaft zu Gbermitteln und dies
der Verwaltungsgesellschaft mitzuteilen. Ferner hat die FMA Einzelheiten zu etwaigen Entschadigungssystemen
zu Ubermitteln, die den Schutz der Anleger sicherstellen sollen.

3. (3)Die FMA hat die Errichtung der Zweigstelle binnen zwei Monaten nach Einlangen samtlicher Angaben mittels
schriftlichen Bescheides zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht zweifelsfrei erfillt sind.

4. (4)Nach Einlangen einer Mitteilung der zustandigen Behdrde des Aufnahmemitgliedstaates oder bei deren
NichtauBerung spatestens zwei Monate nach Eingang der Unterlagen gemaR Abs. 1 bei der zustdndigen Behérde
des Aufnahmemitgliedstaates kann die Zweigstelle errichtet werden.

5. (5)Jede Verwaltungsgesellschaft gemaR 8 5 Abs. 1, die Tatigkeiten gemaR 8 5 Abs. 2 erstmals im Hoheitsgebiet
eines anderen Mitgliedstaates im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs ausiben méchte, hat dies der FMA
vorher schriftlich anzuzeigen und folgende Angaben zu Gbermitteln:

1. 1.den Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Verwaltungsgesellschaft ihre Tatigkeit ausiben mochte,
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6.

10.

und
2. 2.den Geschaftsplan, in dem die geplanten Tatigkeiten und Dienstleistungen gemal38 5 Abs. 2 angegeben
sind und der eine Beschreibung des Risikomanagement-Verfahrens zu umfassen hat, das von der
Verwaltungsgesellschaft eingerichtet wurde, und der ferner eine Beschreibung der Verfahren und
Vereinbarungen gemaR § 11 Abs. 3 und 4 zu beinhalten hat.
(6)Die FMA hat der zustandigen Behorde des Aufnahmemitgliedstaates der Verwaltungsgesellschaft die
Informationen gemal3 Abs. 5 sowie, sofern die Verwaltungsgesellschaft die Tatigkeit der kollektiven
Portfolioverwaltung gemal3 § 5 Abs. 2 Z 1 lit. a auslben mdchte, eine Bescheinigung Gber die Zulassung der
Verwaltungsgesellschaft gemaR der Richtlinie 2009/65/EG sowie eine Beschreibung des Umfangs der Zulassung
und gegebenenfalls Einzelheiten in Bezug auf Beschrankungen der Arten von OGAW, firr deren Verwaltung die
Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung erhalten hat, innerhalb eines Monates nach deren Eingang bei der FMA
zu Ubermitteln. Ferner hat die FMA Einzelheiten zu etwaigen Entschadigungssystemen zu Ubermitteln, die den
Schutz der Anleger sicherstellen sollen. Vorbehaltlich einer fur die kollektive Portfolioverwaltung erforderlichen
Bewilligung der zustandigen Behérde des Herkunftmitgliedstaates des OGAW und § 139 kann die
Verwaltungsgesellschaft ab Information der FMA Uber die Weiterleitung, spatestens aber ein Monat nach Eingang
der Angaben gemal3 Abs. 5 bei der FMA die Tatigkeit im Aufnahmemitgliedstaat aufnehmen.

. (7)Der bloRe Vertrieb von Anteilen des von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGAW in einem anderen

Mitgliedstaat, der nicht der Herkunftmitgliedstaat des OGAW ist, ohne eine Zweigstelle zu errichten und ohne
weitere Tatigkeiten oder Dienste anzubieten, bedarf keiner Anzeige gemal3 Abs. 1 oder 5; es findet lediglich das
Verfahren gemaR § 139 Anwendung.

. (8)Sofern die Verwaltungsgesellschaft die Verwaltung eines in einem anderen Mitgliedstaat bewilligten OGAW

beabsichtigt, hat sie die Unterlagen gemaf § 36 Abs. 6 direkt bei der zustédndigen Behdrde des
Herkunftmitgliedstaates des OGAW vorzulegen. Erhalt die FMA in diesem Zusammenhang ein Auskunftsersuchen
der zustandigen Behorde des Herkunftmitgliedstaates des OGAW im Sinne von § 36 Abs. 7, so hat die FMA ihre
Stellungnahme binnen zehn Arbeitstagen nach Erhalt des urspringlichen Auskunftsersuchens abzugeben.

. (9)Die Verwaltungsgesellschaft hat der FMA und den zustandigen Behorden des Aufnahmemitgliedstaates jede

Anderung der nach Abs. 1 ibermittelten Angaben mindestens einen Monat vor deren Vornahme und jede
Anderung der gemaR Abs. 5 (ibermittelten Angaben vor deren Vornahme schriftlich mitzuteilen, damit die FMA
und die zustandigen Behorden des Aufnahmemitgliedstaates der Verwaltungsgesellschaft eine Entscheidung zu
jeder Anderung betreffend Angaben geméR Abs. 1 treffen kénnen. Anderungen der gemaR Abs. 2 (ibermittelten
Angaben sowie Anderungen des Umfangs der Zulassung der Verwaltungsgesellschaft sowie Einzelheiten in Bezug
auf Beschrankungen der Arten von OGAW, firr deren Verwaltung die Verwaltungsgesellschaft eine Zulassung
erhalten hat, hat die FMA der zustandigen Behorde des Aufnahmemitgliedstaates, falls erforderlich unter
Aktualisierung der in der Bescheinigung gemaR Abs. 2 enthaltenen Informationen, mitzuteilen.

(10)Werden durch die beabsichtigte Anderung der Angaben gemaR Abs. 1 Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
oder der Richtlinie 2009/65/EG verletzt, so hat die FMA binnen 15 Arbeitstagen nach Eingang der vollstandigen
Mitteilung gemaR Abs. 9 der Verwaltungsgesellschaft mitzuteilen, dass die beabsichtigte Anderung nicht
durchgefuhrt werden darf. Die FMA hat die zustandigen Behdrden des Aufnahmemitgliedstaates der
Verwaltungsgesellschaft entsprechend zu informieren. Fihrt die Verwaltungsgesellschaft die Anderung der
Angaben gemaf’ Abs. 1 trotzdem durch, hat die FMA den zustandigen Behdrden des Aufnahmemitgliedstaates
der Verwaltungsgesellschaft samtliche gemal3 § 148 Abs. 5 getroffenen MalRinahmen unverziglich zur Kenntnis zu
bringen.

In Kraft seit 20.07.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/139
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/139
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/invfg_2011/paragraf/148
file:///

	§ 37 InvFG 2011 Österreichische Verwaltungsgesellschaften in Mitgliedstaaten
	InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011


